
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 203 Abs. 2 S. 2 AktG i. V. m. 
186 Abs. 4 Satz 2 AktG (Tagesordnungspunkt 9)  

Derzeit besteht keine Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats durch die Ausnutzung eines genehmigten Kapitals zu erhöhen. 
Damit der Vorstand zukünftig in die Lage versetzt wird, kurzfristig auf auftretende 
Finanzierungschancen und -erfordernisse zu reagieren, schlagen Vorstand und Aufsichtsrat 
zu Punkt 9 der Tagesordnung daher die Schaffung eines genehmigten Kapitals vor.  

Der Vorstand soll hiernach ermächtigt werden, das Grundkapital der Gesellschaft mit 
Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum 23. Juni 2029 einmalig oder mehrmals um bis zu 
insgesamt Euro 15.878.949,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlagen durch Ausgabe von neuen, 
auf den Inhaber lautenden Stückaktien zu erhöhen. Dies entspricht 25% des gegenwärtigen 
Grundkapitals der Gesellschaft. 

Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts 
der Aktionäre vor. Der Ausschluss des Bezugsrechts bedarf der Zustimmung des 
Aufsichtsrates. Der Vorstand erstattet gemäß §§ 203 Abs. 2, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG über die 
Gründe für die vorgeschlagene Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts diesen 
Bericht:  

- Das Bezugsrecht soll zunächst bei Barkapitalerhöhungen ausgeschlossen werden 
können, deren Gesamtnennbetrag 10% des Grundkapitals nicht übersteigt und deren 
Ausgabebetrag den Börsenpreis der bereits notierten Aktien gleicher Ausstattung nicht 
wesentlich unterschreitet (§ 186 Abs. 3 S. 4 AktG). Die Ermächtigung versetzt die 
Gesellschaft in die Lage, auch kurzfristig einen Kapitalbedarf zu decken und auf diese 
Weise Marktchancen schnell und flexibel zu nutzen. Der Ausgabepreis der neu 
ausgegebenen Aktien wird am Börsenkurs ausgerichtet und kann den Durchschnittskurs 
der Tage vor der Zeichnung der Aktien nur geringfügig unterschreiten. Dadurch werden 
wirtschaftliche Nachteile für die von dem Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre 
weitestgehend vermieden. Die von dem Bezugsrecht ausgeschlossenen Aktionäre haben 
zudem bei Ausübung der Ermächtigung grundsätzlich die Gelegenheit, durch den Erwerb 
von Aktien der Gesellschaft über die Börse ihre bisherige Beteiligungsquote aufrecht zu 
erhalten. Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre der Gesellschaft sind 
daher wirtschaftlich nicht wesentlich beeinträchtigt. Der Vorstand wird hiergegen in die 
Lage versetzt, mit Zustimmung des Aufsichtsrates kurzfristig und zu einem nahe am 
Börsenpreis liegenden Emissionspreis neue Eigenmittel für die Gesellschaft zu 
beschaffen und die Eigenkapitalbasis zu stärken. Eine derartige Kapitalerhöhung führt 
wegen der schnelleren Handlungsmöglichkeit erfahrungsgemäß zu einem höheren 
Mittelzufluss als eine vergleichbare Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre. Die 
unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgegebenen Aktien 
dürfen 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ermächtigung oder – falls 
dieser Wert geringer ist – zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung bestehenden 
Grundkapitals nicht überschreiten. Sofern während der Laufzeit des Genehmigten 
Kapitals bis zu seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur 
Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 
von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und 
dabei das Bezugsrecht in direkter oder entsprechender Anwendung des § 186 Absatz 3 
Satz 4 AktG ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorstehend genannte Grenze 
anzurechnen. Durch diese Vorgaben wird im Einklang mit den gesetzlichen Regelungen 
dem Bedürfnis der Aktionäre nach einem Verwässerungsschutz Rechnung getragen.  

- Das Bezugsrecht der Aktionäre soll auch bei Sachkapitalerhöhungen ausgeschlossen 
werden können. Damit wird der Vorstand in die Lage versetzt, Aktien der Gesellschaft in 
geeigneten Einzelfällen zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder 



Unternehmensbeteiligungen oder anderen Vermögensgegenständen einzusetzen. Zum 
Zwecke der Schonung der Liquidität der Gesellschaft kann es sinnvoll sein, eine 
Akquisition nicht mit Barmitteln, sondern vielmehr mit Aktien zu bezahlen. Das genehmigte 
Kapital versetzt Vorstand und Aufsichtsrat in die Lage, in diesen Fällen flexibel zu 
reagieren. Der Vorstand prüft fortlaufend Gelegenheiten für die Gesellschaft zum Erwerb 
von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen. Der Erwerb 
derartiger Beteiligungen oder Unternehmen liegt insbesondere im Interesse der 
Gesellschaft, wenn der Erwerb zu einer Festigung oder Verstärkung der Marktposition der 
Gesellschaft führt. Um dem Interesse an einer Bezahlung in Form von Aktien der 
Gesellschaft für den Fall eines erfolgreichen Abschlusses solcher Verträge zeitnah und 
flexibel Rechnung tragen zu können, ist es erforderlich, dass der Vorstand zu der Ausgabe 
von neuen Aktien gegen Sacheinlagen zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre 
mit Zustimmung des Aufsichtsrates ermächtigt wird. Gleiches gilt bei der Gewinnung 
sonstiger, im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegender Sacheinlagen. Es 
kommt bei dem Bezugsrechtsausschluss zwar zu einer entsprechenden Verwässerung 
der Beteiligungs- und Stimmrechtsquoten der vorhandenen Aktionäre. Bei Einräumung 
des Bezugsrechts wäre aber der Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 
Beteiligungen an Unternehmen oder sonstiger Wirtschaftsgüter voraussichtlich nicht 
möglich und die damit für die Gesellschaft und die Aktionäre verbundenen Vorteile nicht 
erreichbar. Wenn sich die Möglichkeit zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an 
Unternehmen oder sonstiger Wirtschaftsgüter konkretisieren sollte, wird der Vorstand 
sorgfältig prüfen, ob eine Inanspruchnahme des genehmigten Kapitals zum Zweck des 
Erwerbs erforderlich und geboten ist. Der Vorstand wird dies nur dann tun, wenn der 
Unternehmens- bzw. Beteiligungserwerb gegen Gewährung von Aktien der Gesellschaft 
im wohlverstandenen Interesse der Gesellschaft liegt. Das Gleiche gilt für die Gewinnung 
sonstiger Sacheinlagen. Nur, wenn diese Voraussetzung gegeben ist, wird auch der 
Aufsichtsrat seine erforderliche Zustimmung erteilen.  

- Außerdem soll das Bezugsrecht zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende 
ausgeschlossen werden können. Hierbei wird den Aktionären angeboten, ihren 
Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage gegen Gewährung 
neuer Aktien in die Gesellschaft einzulegen. Zwar wird die Durchführung einer 
Aktiendividende in aller Regel als echte Bezugsrechtsemission unter Wahrung des 
Bezugsrechts der Aktionäre und des Gleichbehandlungsgrundsatzes erfolgen. Im 
Einzelfall kann es allerdings je nach Kapitalmarktsituation vorzugswürdig sein, die 
Durchführung einer Aktiendividende so auszugestalten, dass der Vorstand zwar allen 
Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung des allgemeinen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes neue Aktien aus dem Genehmigten Kapital zum Bezug 
gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet, jedoch formal das Bezugsrecht der 
Aktionäre insgesamt ausschließt. Die Durchführung der Aktiendividende unter formalem 
Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Durchführung der Aktiendividende zu 
flexibleren Bedingungen, insbesondere ohne an die Mindestbezugsfrist und an den 
gesetzlich vorgegebenen Zeitpunkt für die Bekanntgabe des Ausgabebetrags gebunden 
zu sein. Angesichts des Umstands, dass allen Aktionären die neuen Aktien angeboten 
werden und überschießende Dividenden-Teilbeträge durch Zahlung der Bardividende 
abgegolten werden, erscheint auch insoweit der vorgesehene Bezugsrechtsausschluss 
als gerechtfertigt und angemessen.  

- Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, soweit es 
erforderlich ist, um den Inhabern von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 
Ausübung ihres Wandlungs- bzw. Optionsrechts zustehen würde. Schuldverschreibungen 
werden in der Regel mit einem Verwässerungsschutz ausgestattet, der vorsieht, dass den 
Inhabern oder Gläubigern bei nachfolgenden Aktienemissionen ein Bezugsrecht auf neue 
Aktien eingeräumt werden kann, wie es den Aktionären zusteht. Die Inhaber oder 



Gläubiger werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Auf diese Weise wird 
vermieden, den Wandlungs- bzw. Optionspreis ermäßigen zu müssen. Um 
Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz ausstatten zu können, 
muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlossen werden. Mit der 
vorgeschlagenen Ermächtigung sollen die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen 
werden. 

- Darüber hinaus kann das Bezugsrecht ausgeschlossen werden, um die neuen Aktien an 
Mitarbeiter der Gesellschaft oder mit ihr verbundenen Unternehmen auszugeben. 
Dadurch wird ermöglicht, Mitarbeitern im Rahmen von Beteiligungsmodellen eine noch 
stärkere Beteiligung am Aktienkapital der Gesellschaft zu ermöglichen und so die 
Interessen von Unternehmen und Mitarbeitern anzugleichen. Hierzu ist es erforderlich, 
das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen. Die Ausgabe von Bezugsaktien an 
Mitarbeiter ist von Gesetzgeber erwünscht und daher unter erleichterten Bedingungen 
zulässig. Im Übrigen hält sich das Volumen zur Ausgabe von Mitarbeiteraktien in einem 
überschaubaren Umfang, so dass die Beteiligungsrechte der Aktionäre nicht 
unangemessen beeinträchtigt werden. 

- Die Ermächtigung, etwaige Spitzenbeträge von dem Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, dient der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses und damit 
der Erleichterung der technischen Durchführung der Kapitalerhöhung. Die als freie 
Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen Aktien werden über die Börse 
oder bestmöglich an Dritte veräußert.  

Von den ihm erteilten Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf der Vorstand 
nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der anteilige Betrag, der insgesamt 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen Aktien 10% des Grundkapitals im 
Zeitpunkt der Beschlussfassung über die Ermächtigung oder – falls dieser Wert geringer ist – 
im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung nicht übersteigen. Dadurch wird der 
Gesamtumfang einer bezugsrechtsfreien Ausgabe von Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
beschränkt. Hinzu kommt, dass eine Anrechnung auf die vorstehend genannte 10% Grenze 
stattfindet, sofern während der Laufzeit des Genehmigten Kapitals bis zu seiner Ausnutzung 
von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft 
oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder 
zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird. Die 
Aktionäre werden auf diese Weise zusätzlich gegen eine Verwässerung ihrer bestehenden 
Beteiligung abgesichert. 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zur 
Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen wird. 
Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach Einschätzung des 
Vorstandes und des Aufsichtsrates im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre 
liegt. Der Vorstand wird über die Ausnutzung des genehmigten Kapitals in der jeweils nächsten 
Hauptversammlung Bericht erstatten. 

 


